
ErläutErndEr BEricht zu dEn AngABEn  
nAch § 289 ABs. 4 und ABs. 5 sowiE § 315 ABs. 4 
dEs hAndElsgEsEtzBuchs (hgB)

1. zusAMMEnsEtzung dEs gEzEichnEtEn KAPitAls.

Zum 31. Dezember 2015 beträgt das Grundkapital der Deutschen Telekom AG 
11 793 028 787,20 €. Das Grundkapital ist in 4 606 651 870 nennwertlose, auf 
den Namen lautenden Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

2.  BEschränKungEn, diE stiMMrEchtE odEr diE  
ÜBErtrAgung Von AKtiEn BEtrEFFEn. 

Zum 31. Dezember 2015 beträgt der Bestand an eigenen Anteilen  
19 817 283 Stück. Eingeschränkt sind diese Stimmrechte bei den eigenen 
Anteilen (per 31. Dezember 2015: rund 1 Mio. Stück) sowie bei den der 
Deutschen Telekom wie eigene Anteile zuzurechnenden „Trust“-Aktien 
(per 31. Dezember 2015: rund 19 Mio. Stück). Diese sog. „Trust“ 
(Treuhänder)-Aktien stehen im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
VoiceStream und Powertel (jetzt T-Mobile US) im Jahr 2001 und sind  
der Deutschen Telekom zum 31. Dezember 2015 wie eigene Anteile 
zuzurechnen. Was die an Trusts ausgegebenen Aktien betrifft, verzichtete 
der Treuhänder – solange die Trusts bestanden – auf Stimmrechte und 
Bezugsrechte sowie grundsätzlich auf Dividendenrechte. Die Trusts 
wurden Anfang des Jahres 2016 aufgelöst und die Trust-Aktien auf ein 
Depot der Deutschen Telekom AG überführt.

3.  dirEKtE odEr indirEKtE BEtEiligungEn AM KAPitAl, 
diE 10 % dEr stiMMrEchtE ÜBErschrEitEn.

Die Aktien der Deutschen Telekom AG werden unter anderem an den Börsen 
in Frankfurt am Main gehandelt. Sie befanden sich am 31. Dezember 2015  
zu 68,2 % im Streubesitz (31. Dezember 2014: 68,3 %), zu 14,3 % im  
Besitz der Bundesrepublik Deutschland (Bund) (31. Dezember 2014: 14,3 %) 
sowie zu 17,5 % im Besitz der KfW Bankengruppe (31. Dezember 2014:  
17,4 %). Die dem Bund zuzurechnende Beteiligung betrug somit 31,8 %  
(31. Dezember 2014: 31,7 %). Dies führt aufgrund der durchschnittlichen 
Hauptversammlungspräsenz bei der Deutschen Telekom AG zu einer sicheren 
Hauptversammlungsmehrheit des Bundes. Die Deutsche Telekom AG gilt 
daher als abhängig im Sinne von § 17 des Aktiengesetzes (AktG), so dass  
der Vorstand gemäß § 312 AktG einen Abhängigkeitsbericht zu erstellen hat, 
da weder ein Beherrschungs- noch ein Gewinnabführungsvertrag mit dem 
Bund besteht. 

Weitere direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 % der 
Stimmrechte überschreiten, sind dem Vorstand nicht bekannt.

4.  inhABEr Von AKtiEn Mit sondErrEchtEn, diE Kontroll-
BEFugnissE VErlEihEn.

Aktien der Gesellschaft mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse  
verleihen, bestehen nicht.

5.  Art dEr stiMMrEchtsKontrollE, wEnn ArBEitnEhMEr 
AM KAPitAl BEtEiligt sind und ihrE KontrollrEchtE 
nicht unMittElBAr AusÜBEn.

Eine mittelbare Stimmrechtskontrolle im Sinne von § 289 Abs. 4 Nr. 5 
und § 315 Abs. 4 Nr. 5 HGB durch am Kapital beteiligte Arbeitnehmer 
findet nicht statt.

6.  gEsEtzlichE VorschriFtEn und BEstiMMungEn dEr 
sAtzung ÜBEr diE ErnEnnung und ABBEruFung dEr 
MitgliEdEr dEs VorstAnds und ÜBEr diE ändErung  
dEr sAtzung.

Die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands erfolgt auf 
Grundlage der §§ 84, 85 AktG und des § 31 des Mitbestimmungsgesetzes 
(MitbestG). Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf 
höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung 
der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Für die Bestellung 
von Vorstandsmitgliedern ist grundsätzlich eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen im Aufsichtsrat erforderlich. Kommt auf diese Weise keine Be- 
stellung zustande, so gilt ein besonderes, in den Absätzen 3 und 4 des § 31 
MitbestG beschriebenes Bestellungs verfahren. Für den Widerruf einer Vor-
standsbestellung gelten diese Regeln entsprechend. Ein Widerruf der Bestellung 
durch den Aufsichtsrat kann erfolgen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.  

Nach § 6 Abs. 1 der Satzung besteht der Vorstand aus mindestens zwei Mit- 
gliedern. Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Aufsichtsrats, ob darüber 
hinaus weitere Vorstandsmitglieder bestellt werden. Fehlt ein erforderliches 
Vorstandsmitglied, so hat gemäß § 85 Abs. 1 AktG auf Antrag eines  
Beteiligten in dringenden Fällen eine gerichtliche Bestellung zu erfolgen.

Änderungen der Satzung richten sich nach den §§ 179, 133 AktG und  
§ 18 der Satzung. Gemäß § 179 Abs. 1 Satz 1 AktG bedarf jede Satzungs-
änderung eines Beschlusses der Hauptversammlung. Gemäß § 179 
Abs. 1 Satz 2 AktG und § 21 der Satzung ist der Aufsichtsrat allerdings 
ermächtigt, die Satzung auch ohne Beschluss der Hauptversammlung 
an neue gesetzliche Vorschriften anzupassen, die für die Gesellschaft 
verbindlich werden, und Änderungen der Satzung zu beschließen, die 
nur die Fassung betreffen. § 18 Abs. 2 der Satzung sieht entsprechend  
§ 179 Abs. 2 Satz 2 AktG vor, dass – soweit nicht zwingende gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen – ein satzungsändernder Hauptversammlungs-



beschluss grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit der abge gebenen 
Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
gefasst wird. Eine größere Kapitalmehrheit in Höhe von drei Vierteln des 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals sieht das Gesetz an 
mehreren Stellen vor, zum Beispiel bei der Änderung des Gegenstands 
des Unternehmens (§ 179 Abs. 2 Satz 2 AktG), bestimmten Kapitalmaß-
nahmen und dem Ausschluss von Bezugsrechten.  

7.  BEFugnissE dEs VorstAnds, AKtiEn AuszugEBEn odEr 
zurÜcKzuKAuFEn. 

Genehmigtes Kapital 2013. Der Vorstand wurde durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 16. Mai 2013 ermächtigt, das Grundkapital in 
der Zeit bis zum 15. Mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis 
zu 2 176 000 000 € durch Ausgabe von bis zu 850 000 000 auf den 
Namen lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen. Die Ermächtigung kann vollständig oder ein- oder mehrmals  
in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht  
der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist zudem ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei  
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage auszuschließen, um neue Aktien 
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen 
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteils-
besitzes, oder anderen mit einem solchen Akquisitionsvorhaben im 
Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, auszugeben. Der Vor-
stand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2013). Das Genehmigte 
Kapital 2013 beträgt nach den in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 
erfolgten Erhöhungen des Grundkapitals gegen Einlage von Dividenden-
ansprüchen noch 1 777 979 476,48 €. Die Eintragung des verbliebenen 
Genehmigten Kapitals 2013 im Handelsregister erfolgte am 17. Juni 2015. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2014 um bis 
zu 1 100 000 000 € eingeteilt in bis zu 429 687 500 Stückaktien, be-
dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie

a)  die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen,  
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit 
Options- oder Wandlungsrechten, die von der Deutschen Telekom AG 
oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungs-
gesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der ordent-
lichen Hauptversammlung vom 15. Mai 2014 bis zum 14. Mai 2019 
ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wand-
lungsrechten Gebrauch machen, oder 

b)  die aus von der Deutschen Telekom AG oder deren unmittelbaren 
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 
15. Mai 2014 bis zum 14. Mai 2019 ausgegebenen oder garantierten 
Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibun gen, Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) Verpflichteten ihre Options- bzw. Wandlungspflicht 
erfüllen

und nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die neuen Aktien 
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 

von Options- oder Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Options- 
bzw. Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, § 5 Abs. 3 der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruch-
nahme des bedingten Kapitals und nach Ablauf sämtlicher Options- bzw. 
Wandlungsfristen zu ändern. 

Eigene Aktien. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Mai 2012 
ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 23. Mai 2017 Aktien der Gesellschaft 
mit einem auf diese entfallenden Betrag am Grundkapital von insgesamt 
bis zu 1 106 257 715,20 € mit folgender Maßgabe zu erwerben: Auf die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen 
Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat 
und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen 
sind, entfallen zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft. Ferner sind die Voraussetzungen des § 71 Abs. 2 Sätze 2 
und 3 AktG zu beachten. Der Erwerb darf nicht zum Zweck des Handels 
in eigenen Aktien erfolgen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen 
ausgeübt werden. Der Erwerb kann innerhalb des Ermächtigungszeit-
raums bis zur Erreichung des maximalen Erwerbsvolumens in Teiltranchen, 
verteilt auf verschiedene Erwerbszeitpunkte, erfolgen. Der Erwerb kann 
auch durch von der Deutschen Telekom AG im Sinn von § 17 AktG  
abhängige Konzernunternehmen oder durch Dritte für Rechnung der 
Deutschen Telekom AG oder für Rechnung von nach § 17 AktG abhän-
gigen Konzernunternehmen der Deutschen Telekom AG durchgeführt 
werden. Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse. Er kann stattdessen auch 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kauf- oder Aktien-
tauschangebots erfolgen, bei dem, vorbehaltlich eines zugelassenen 
Ausschlusses des Andienungsrechts, der Gleichbehandlungsgrundsatz 
ebenfalls zu wahren ist. 

Die Aktien können zu einem oder mehreren Zwecken, die in der unter 
Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 24. Mai 2012 be-
schlossenen Ermächtigung vorgesehen sind, verwendet werden. Die 
Aktien können auch für Zwecke, bei denen ein Bezugsrechtsausschluss 
vorgesehen ist, verwendet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die 
Aktien über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern 
oder einzuziehen. Die Aktien können auch dazu genutzt werden, sie auf-
grund einer entsprechenden Entscheidung des Aufsichtsrats zur Erfüllung 
von Rechten von Mitgliedern des Vorstands auf Übertragung von Aktien 
der Deutschen Telekom AG zu verwenden, die der Aufsichtsrat diesen im 
Rahmen der Regelung der Vorstandsvergütung eingeräumt hat. 

Der Vorstand ist gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 24. Mai 2012 
ermächtigt, den Erwerb der eigenen Anteile auch unter Einsatz von 
Eigenkapitalderivaten durchzuführen. 

Aufgrund der vorstehend beschriebenen Ermächtigung durch die  
Hauptversammlung vom 24. Mai 2012 und einer entsprechenden  
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 wurden 
im Juni 2011 110 Tsd. Aktien, im September 2011 206 Tsd. Aktien und 
im Januar 2013 268 Tsd. Aktien erworben. Das Gesamterwerbsvolumen 
betrug in den Geschäftsjahren 2011 und 2013 insgesamt 2 762 Tsd. € 
bzw. 2 394 Tsd. € (ohne Nebenkosten). Die Anzahl der eigenen Anteile 
erhöhte sich daraus um 316 Tsd. Stück bzw. 268 Tsd. Stück.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom von der Ermächtigung 
durch die Hauptversammlung vom 24. Mai 2012 Gebrauch gemacht. 
Der Vorstand hat am 29. September 2015 beschlossen, insgesamt  
950 Tsd. Stück Aktien zu erwerben. Am 30. September 2015 und  
1. Oktober 2015 wurden im Rahmen dieser Ermächtigung Aktien mit 
einem Gesamterwerbsvolumen von 14 787 Tsd. € (ohne Nebenkosten) 



erworben (durchschnittlicher Kaufpreis pro Aktie: 15,57 €). Auf die 
aufgrund des Aktienrückkaufs erfolgten Zugänge an eigenen Anteilen 
entfiel zum 31. Dezember 2015 ein Anteil am Grundkapital von weniger 
als 0,02 % bzw. ein Betrag des Grundkapitals von 2 432 Tsd. €.  
Die Gewinnrücklagen verminderten sich daraus um 12 355 Tsd. €. 

Im Rahmen des Share Matching Plans erfolgten in den Geschäftsjahren 
2012 und 2013 jeweils unentgeltliche Übertragungen von eigenen 
Aktien in Höhe von 2 Tsd. Stück in Depots von berechtigten Teilnehmern. 
Weitere unentgeltliche Übertragungen von 90 Tsd. Stück eigene Aktien 
erfolgten im Geschäftsjahr 2014.

Im Januar, Mai und Juni 2015 wurden darüber hinaus insgesamt 140 Tsd. 
Stück eigene Aktien entnommen und unentgeltlich in Depots von be-
rechtigten Teilnehmern des Share Matching Plans übertragen. Auf die im 
Berichtsjahr aufgrund der Übertragungen erfolgten Abgänge an eigenen 
Anteilen entfiel zum 31. Dezember 2015 insgesamt ein Anteil am Grund-
kapital von weniger als 0,01 % bzw. ein Betrag des Grundkapitals von 
358 Tsd. €. Die Gewinnrücklagen erhöhten sich daraus um 877 Tsd. €. 

Im November 2015 hat die Deutsche Telekom 1 882 Tsd. Stück eigene 
Aktien aus Ihrem Bestand verkauft. Der Veräußerungspreis betrug  
31 274 Tsd. € (ohne Nebenkosten). Der den rechnerischen Wert der 
Anteile übersteigende Betrag des Veräußerungserlöses von 26 458 Tsd. € 
wurde in die Kapitalrücklage eingestellt. Der zugeflossene Veräuße-
rungserlös wurde unter den flüssigen Mitteln ausgewiesen. Auf den im 
Berichtsjahr aufgrund der Veräußerung erfolgten Abgangs an eigenen 
Anteilen entfiel zum 31. Dezember 2015 ein Anteil am Grundkapital von 
0,04 % bzw. ein Betrag des Grundkapitals von 4 817 Tsd. €. 

Im Zuge des Erwerbs der VoiceStream Wireless Corp., Bellevue, und der 
Powertel, Inc., Bellevue, im Jahr 2001 gab die Deutsche Telekom neue 
Aktien aus genehmigtem Kapital an einen Treuhänder aus, u. a. zugunsten 
von Inhabern von Optionsscheinen, Optionen und Umtauschrechten.  
Im Geschäftsjahr 2013 sind diese Options-, Umtausch- bzw. Wandlungs-
rechte vollständig ausgelaufen. Damit besteht keine weitere Verpflich-
tung des Treuhänders zur Erfüllung der Ansprüche gemäß des Zwecks 
der Hinterlegung. Die 18 517 Tsd. Stück hinterlegten Aktien werden wie 
eigene Anteile nach § 272 Abs. 1a HGB bilanziert. Das Treuhandverhältnis 
wurde Anfang des Jahres 2016 beendet und die hinterlegten Aktien 
wurden auf ein Depot der Deutschen Telekom AG überführt. 

8.  wEsEntlichE VErEinBArungEn dEr gEsEllschAFt,  
diE untEr dEr BEdingung EinEs KontrollwEchsEls  
inFolgE EinEs ÜBErnAhMEAngEBots stEhEn. 

Die wesentlichen Vereinbarungen der Deutschen Telekom AG, die eine 
Klausel für den Fall einer Übernahme (Change of Control) der Deutschen 
Telekom AG enthalten, betreffen hauptsächlich bilaterale Kreditfazilitäten 
sowie mehrere Darlehensverträge. Im Übernahmefall haben die jeweiligen 
Kreditgeber das Recht, die Fazilität zu kündigen und ggf. fällig zu stellen 
bzw. die Rückzahlung der Darlehen zu verlangen. Dabei wird eine Über-
nahme angenommen, wenn ein Dritter die Kontrolle über die Deutsche 
Telekom AG erlangt; dies kann auch eine gemeinschaftlich handelnde 
Gruppe sein. 

Ferner haben die anderen Konsortialpartner von Toll Collect (Daimler 
Financial Services AG und Cofiroute S.A.) eine Call Option für den Fall, 
dass ein Wechsel in der Eigentümerstruktur der Deutschen Telekom AG 
dadurch eintritt, dass mehr als 50 % des Aktienkapitals oder der Stimm-
rechte von einem neuen Gesellschafter gehalten werden, die er zuvor 

nicht besaß, und die anderen Konsortialpartner diesem Wechsel nicht 
zugestimmt haben. 

Der griechische Staat kann alle Anteile der Deutschen Telekom AG an 
der griechischen Hellenic Telecommunications Organization S.A., Athen, 
Griechenland (OTE), von der Deutschen Telekom AG erwerben oder 
verlangen, dass sie an einen von ihm benannten Dritten übertragen 
werden, wenn die Deutsche Telekom AG von einem Unternehmen  
übernommen werden sollte, das kein Telekommunikationsunternehmen  
aus der Europäischen Union oder den USA mit ähnlicher Größe und 
vergleichbarem Ansehen wie die Deutsche Telekom AG ist. Eine Über-
nahme in diesem Sinne liegt vor, wenn eine oder mehrere Personen – 
mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland – direkt oder indirekt 
35 % der Stimmrechte an der Deutschen Telekom AG erwerben. 

Bei der Gründung des Joint Ventures EE in Großbritannien haben die 
Deutsche Telekom AG und France Télécom S.A. im Joint Venture Agreement 
vereinbart, dass die France Télécom – für den Fall, dass die Deutsche 
Telekom unter den beherrschenden Einfluss eines Dritten gelangt – für 
die Dauer eines Jahres von sämtlichen den Gesellschaftern im Hinblick 
auf eine Übertragung ihrer Anteile auferlegten Restriktionen befreit ist. 
Eine Übertragung von Anteilen an Wettbewerber ist aber auch in diesem 
Fall untersagt. Mit dem Vollzug der Veräußerung der Anteile am Joint 
Venture EE an die BT Group PLC am  29. Januar 2016 entfielen diese 
vertraglichen Restriktionen.

Im Rahmen der Gründung des Einkaufs-Joint Ventures BuyIn in Belgien 
haben die Deutsche Telekom AG und France Télécom S.A./Atlas Services 
Belgium S.A. (eine Tochter der France Télécom S.A.) im Master Agreement 
vereinbart, dass, falls die Deutsche Telekom oder France Télécom unter 
den beherrschenden Einfluss eines Dritten gelangt bzw. ein nicht voll-
ständig zum France Télécom Konzern gehörender Dritter Anteile an 
Atlas Services Belgium S.A. erwirbt, der jeweils andere Vertragspartner 
(France Télécom und Atlas Services Belgium nur gemeinschaftlich) das 
Master Agreement mit sofortiger Wirkung kündigen kann. 

9.  EntschädigungsVErEinBArungEn dEr gEsEllschAFt, 
diE FÜr dEn FAll EinEs ÜBErnAhMEAngEBots Mit dEn  
MitgliEdErn dEs VorstAnds  gEtroFFEn sind. 

Entschädigungsvereinbarungen im Sinne von § 289 Abs. 4 Nr. 9 und  
§ 315 Abs. 4 Nr. 9 HGB für den Fall eines Übernahmeangebots bestehen 
nicht. 

10.  wEsEntlichE MErKMAlE dEs intErnEn Kontroll-  
und risiKoMAnAgEMEntsystEMs iM hinBlicK AuF dEn 
rEchnungslEgungsProzEss. 

Das interne Kontrollsystem (IKS) der Deutschen Telekom AG ist in Anlehnung 
an das international anerkannte Rahmenwerk für interne Kontrollsysteme 
des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO Internal Control – Integrated Framework, COSO I, in der Fassung 
vom 14. Mai 2013) aufgebaut. 

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der Deutschen Telekom AG 
überwacht die Wirksamkeit des IKS – wie es § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG 
fordert. Der Umfang und die Ausgestaltung des IKS liegen dabei im 
Ermessen und in der Verantwortung des Vorstands. Die interne Revision 
ist dafür zuständig, die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des IKS im 
Konzern und bei der Deutschen Telekom AG unabhängig zu prüfen.  



Um dies tun zu können, hat die interne Revision umfassende Informations-, 
Prüf- und Einsichtsrechte. Zusätzlich werden die für die Finanzbericht-
erstattung relevanten Teile des IKS vom Abschlussprüfer im Rahmen 
eines risikoorientierten Prüfungsansatzes auf Wirksamkeit geprüft. 

Das rechnungslegungsbezogene IKS beinhaltet die Grundsätze, Verfahren 
und Maßnahmen, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
sicherzustellen. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt und zielt auf 
Folgendes ab: Der Konzernabschluss der Deutschen Telekom soll nach 
den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt werden, 
wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den nach  
§ 315a Abs. 1 HGB ergänzend zu beachtenden handelsrechtlichen 
Vorschriften. Zudem verfolgt das rechnungslegungsbezogene IKS auch 
das Ziel, dass der Jahresabschluss der Deutschen Telekom AG sowie  
der zusammengefasste Lagebericht nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften aufgestellt werden. 

Grundsätzlich gilt für jedes IKS, dass es, unabhängig davon, wie es 
konkret ausgestaltet ist, keine absolute Sicherheit gibt, ob es seine Ziele 
erreicht. Bezogen auf das rechnungslegungsbezogene IKS kann es 
somit nur eine relative, aber keine absolute Sicherheit geben, dass  
wesentliche Fehlaussagen in der Rechnungslegung vermieden oder 
aufgedeckt werden. 

Unser Bereich Group Accounting steuert die Prozesse zur Konzernrech-
nungslegung und Lageberichtserstellung. Gesetze, Rechnungslegungs-
standards und andere Verlautbarungen werden kontinuierlich dahin 
gehend analysiert, ob und wie weit sie relevant sind und wie sie sich auf 
die Rechnungslegung auswirken. Relevante Anforderungen werden z. B. 
in der Konzern-Bilanzierungsrichtlinie festgehalten, kommuniziert und 
sind zusammen mit dem konzernweit gültigen Abschlusskalender die 
Basis für den Abschlusserstellungsprozess. Darüber hinaus unterstützen 
ergänzende Verfahrensanweisungen wie z. B. die Intercompany-Richt linie, 
standardisierte Meldeformate, IT-Systeme sowie IT-unterstützte Reporting- 
und Konsolidierungsprozesse den Prozess der einheitlichen und ord-
nungsgemäßen Konzernrechnungslegung. Wenn nötig, setzen wir  
auch externe Dienstleister ein, z. B. für die Bewertung von Pensions-
verpflichtungen. Group Accounting stellt sicher, dass diese Anforderungen  
konzernweit einheitlich eingehalten werden. Die in den Rechnungs-
legungsprozess einbezogenen Mitarbeiter werden regelmäßig geschult. 
Die Deutsche Telekom AG und die Konzerngesellschaften sind dafür 
verantwortlich, dass sie die konzernweit gültigen Richtlinien und Verfahren 
einhalten. Die Konzerngesellschaften stellen den ordnungsgemäßen und 

zeitgerechten Ablauf ihrer rechnungslegungsbezogenen Prozesse und 
Systeme sicher; Group Accounting unterstützt und überwacht sie dabei. 

Die Durchführung der operativen Rechnungswesenprozesse wird mit 
weiter zunehmender Tendenz national und international durch Shared 
Service Center erbracht. Durch eine Harmonisierung der Prozesse steigt 
die Effizienz und die Qualität der Prozesse und damit auch die Zuver-
lässigkeit des internen Kontrollsystems. Das IKS sichert dabei sowohl die 
interne Prozessqualität der Shared Service Center als auch die Schnitt-
stellen zu den Konzerngesellschaften durch geeignete Kontrollen und 
durch einen internen Zertifizierungsprozess ab. 

Eingebettet in den Rechnungslegungsprozess sind unter Risikoaspekten 
definierte, interne Kontrollen. Das rechnungslegungsbezogene IKS 
umfasst sowohl präventive als auch aufdeckende Kontrollen; dazu gehören:

 IT-gestützte und manuelle Abstimmungen, 
 die Funktionstrennung, 
 das Vier-Augen-Prinzip, 
 Monitoring-Kontrollen, 
  allgemeine IT-Kontrollen wie z. B. Zugriffsregelungen in IT-Systemen 

und ein Veränderungs-Management.

Konzernweit haben wir ein standardisiertes Verfahren implementiert, um 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen IKS zu überwachen. 
Dieses Verfahren orientiert sich konsequent an den Risiken einer mög-
lichen Fehlberichterstattung im Konzernabschluss: Zu Jahresbeginn 
werden unter Risikoaspekten Abschlusspositionen und rechnungs-
legungsbezogene Prozess-Schritte ausgewählt, die im Laufe des Jahres 
auf Wirksamkeit überprüft werden. Soweit Kontrollschwächen festgestellt 
werden, erfolgt eine Analyse und Bewertung insbesondere hinsichtlich 
der Auswirkungen auf den Konzernabschluss und den zusammenge-
fassten Lagebericht. Wesentliche Kontrollschwächen, deren Maßnahmen-
pläne zur Abarbeitung und der laufende Arbeitsfortschritt werden an den 
Vorstand bzw. zusätzlich an den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats 
der Deutschen Telekom AG berichtet. Um die hohe Qualität dieses  
rechnungslegungsbezogenen IKS zu sichern, ist die interne Revision 
über alle Stufen des Verfahrens hinweg eng mit einbezogen.

Bonn, den 9. Februar 2016 

Deutsche Telekom AG 
Der Vorstand

Timotheus Höttges 
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